
Diese Beiträge sind zurzeit (Stand 01.01.2023):

€

Mit Mittagsversorgung ja x nein

€

Mit Mittagsversorgung X ja nein

Modul Ganztag

€

Mit Mittagsversorgung X ja nein

Modul Krippe

€

Mit Mittagsversorgung X ja nein

Geschwisterermäßigung für Flörsheimer Kinder:

1.

2.

3.

nur Krippe

(Für das Basismodul gilt gemäß §32c HKJGB in der Fassung vom 30. April 2018 eine sechsstündige Beitrags- 

freistellung, der Kostenbeitrag für das 2/3-Modul und das Ganztagsmodul ist bereits um 156€ reduziert.)

0,00

Anlage 2 Betreuungszeit und Beitragsordnung Hessen
Die Beiträge für die Betreuung richten sich nach der Gebührenordnung der Stadt Flörsheim in der jeweiligen Fassung.

Modul Basis (über 25 bis 35 Wochenstunden)

07:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Modul  2/3 (über 35 bis 45 Wochenstunden)

07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

52,00

(45 und mehr Wochenstunden)

91,00

07:30 Uhr bis 15:00 Uhr 442,50

(über 35 bis 45 Wochenstunden)

nein

 Leben mehrere Kinder als Geschwister oder Halbgeschwister im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft mit

Kindertageseinrichtung, dann ist das zweite Kind zu 50% von der Zahlung der Betreuungsgebühr befreit.

Für Geschwister (auch Halbgeschwister), die ihren Wohnsitz außerhalb von Flörsheim haben, entscheidet

der Träger über die von Punkt 1 nach pflichtgemäßem Ermessen.

Die Mittagsverpflegung fällt nicht unter die Gebührenermäßigung bzw. -befreiung des Punktes 1 bis 3.

Verpflegung

Zukaufstunde für den Kindergartenbereich 8,50€

Zusätzliches Mittagessen für den Kindergartenbereich 4€

F-Nr. 7a-I-2-2

Frühstück 5,00 €/Monat

Anmerkungen / Besonderheiten:

Zusätzlich zum Betreuungsbeitrag für die oben aufgeführten Module werden Beiträge erhoben für:

Mittagsversorgung 80,00 €/Monat

einem oder meheren Personensorgeberechtigten und besuchen gleichzeitig eine Flörsheimer 

Mit Mittagsversorgung ja
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